
 

Baugesetzbuch  
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.8.1997 (BGBl. I S. 2141,  
ber. 1998 I S. 137) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes  
vom 05.September 2006 (BGBl. I S. 2098)/ das Gesetz zur  
Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte  
veröffentlicht  08.11. 2006, in Kraft getreten am 01.01.2007 
 
 

 
 
Allgemeines Städtebaurecht 
 
Fünfter Teil  
Enteignung 
 
Erster Abschnitt 
Zulässigkeit der Enteignung 
 
 
§ 85 (Enteignungszweck) 
 
(1) Nach diesem Gesetzbuch kann nur enteignet werden, um  
 

1. entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans ein Grund-
stück zu nutzen oder eine solche Nutzung vorzubereiten, 

 
2. unbebaute oder geringfügig bebaute Grundstücke, die nicht im Be-

reich eines Bebauungsplans, aber innerhalb im Zusammenhang be-
bauter Ortsteile liegen, insbesondere zur Schließung von Baulücken, 
entsprechend den baurechtlichen Vorschriften zu nutzen oder einer 
baulichen Nutzung zuzuführen, 

 
3. Grundstücke für die Entschädigung in Land zu beschaffen, 
 
4. durch Enteignung entzogene Rechte durch neue Rechte zu ersetzen, 
 
5. Grundstücke einer baulichen Nutzung zuzuführen, wenn ein Eigentü-

mer die Verpflichtung nach § 176 Abs. 1 oder 2 nicht erfüllt, 
 
6. im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung eine bauliche Anlage aus 

den in § 172 Abs. 3 bis 5 bezeichneten Gründen zu erhalten oder 
 
7. im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchführungs-

maßnahmen des Stadtumbaus eine bauliche Anlage aus den in § 
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171d Abs. 3 bezeichneten Gründen zu erhalten oder zu beseitigen. 
 
(2) Unberührt bleiben 
 

1. die Vorschriften über die Enteignung zu anderen als den in Absatz 1 
genannten Zwecken, 

 
2. landesrechtliche Vorschriften über die Enteignung zu den in Absatz 1 

Nr. 6 genannten Zwecken. 
 
 
§ 86 (Gegenstand der Enteignung) 
 
(1) Durch Enteignung können 
 

1. das Eigentum an Grundstücken entzogen oder belastet werden; 
 
2. andere Rechte an Grundstücken entzogen oder belastet werden; 
 
3. Rechte entzogen werden, die zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nut-

zung von Grundstücken berechtigen oder die den Verpflichteten in der 
Benutzung von Grundstücken beschränken; hierzu zählen auch 
Rückübertragungsansprüche nach dem Vermögensgesetz; 

 
4. so weit es in den Vorschriften dieses Teils vorgesehen ist, Rechtsver-

hältnisse begründet werden, die Rechte der in Nummer 3 bezeichne-
ten Art gewähren. 

 
(2) Auf das Zubehör eines Grundstücks sowie auf Sachen, die nur zu einem 
vorübergehenden Zweck mit dem Grundstück verbunden oder in ein Gebäu-
de eingefügt sind, darf die Enteignung nur nach Maßgabe des § 92 Abs. 4 
ausgedehnt werden. 
 
(3) Die für die Entziehung oder Belastung des Eigentums an Grundstücken 
geltenden Vorschriften sind auf die Entziehung, Belastung oder Begründung 
der in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Rechte entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 87 (Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Enteignung) 
 
(1) Die Enteignung ist im einzelnen Fall nur zulässig, wenn das Wohl der All-
gemeinheit sie erfordert und der Enteignungszweck auf andere zumutbare 
Weise nicht erreicht werden kann. 
 
(2) Die Enteignung setzt voraus, dass der Antragsteller sich ernsthaft um den 
freihändigen Erwerb des zu enteignenden Grundstücks zu angemessenen 
Bedingungen, unter den Voraussetzungen des § 100 Abs. 1 und 3 unter An-
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gebot geeigneten anderen Landes, vergeblich bemüht hat. Der Antragsteller 
hat glaubhaft zu machen, dass das Grundstück innerhalb angemessener Frist 
zu dem vorgesehenen Zweck verwendet wird. 
 
(3) Die Enteignung eines Grundstücks zu dem Zweck, es für die bauliche 
Nutzung vorzubereiten (§ 85 Abs. 1 Nr. 1) oder es der baulichen Nutzung zu-
zuführen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2), darf nur zu Gunsten der Gemeinde oder eines 
öffentlichen Bedarfs- oder Erschließungsträgers erfolgen. In den Fällen des § 
85 Abs. 1 Nr. 5 kann die Enteignung eines Grundstücks zu Gunsten eines 
Bauwilligen verlangt werden, der in der Lage ist, die Baumaßnahmen inner-
halb angemessener Frist durchzuführen, und sich hierzu verpflichtet. So weit 
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet die Enteignung zu Gunsten der 
Gemeinde zulässig ist, kann sie auch zu Gunsten eines Sanierungsträgers 
erfolgen. 
 
(4) Die Zulässigkeit der Enteignung wird durch die Vorschriften des sechsten 
Teils des Zweiten Kapitels nicht berührt. 
 
 
§ 88 (Enteignung aus zwingenden städtebaulichen Gründen) 
 
Wird die Enteignung eines Grundstücks von der Gemeinde zu den in § 85 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Zwecken aus zwingenden städtebaulichen 
Gründen beantragt, so genügt anstelle des § 87 Abs. 2 der Nachweis, dass 
die Gemeinde sich ernsthaft um den freihändigen Erwerb dieses Grundstücks 
zu angemessenen Bedingungen vergeblich bemüht hat. Satz 1 ist entspre-
chend anzuwenden, wenn die Enteignung eines im förmlich festgelegten Sa-
nierungsgebiet gelegenen Grundstücks zu Gunsten der Gemeinde oder eines 
Sanierungsträgers beantragt wird. 
 
 
§ 89 (Veräußerungspflicht) 
 
(1) Die Gemeinde hat Grundstücke zu veräußern, 
 

1. die sie durch Ausübung des Vorkaufsrechts erlangt hat oder 
 
2. die zu ihren Gunsten enteignet worden sind, um sie für eine bauliche 

Nutzung vorzubereiten oder der baulichen Nutzung zuzuführen. 
 
Dies gilt nicht für Grundstücke, die als Austauschland für beabsichtigte städ-
tebauliche Maßnahmen, zur Entschädigung in Land oder für sonstige öffentli-
che Zwecke benötigt werden. Die Veräußerungspflicht entfällt, wenn für das 
Grundstück entsprechendes Ersatzland hergegeben oder Miteigentum an ei-
nem Grundstück übertragen wurde oder wenn grundstücksgleiche Rechte, 
Rechte nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder sonstige dingliche Rechte 
an einem Grundstück begründet oder gewährt wurden. 
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(2) Die Gemeinde soll ein Grundstück veräußern, sobald der mit dem Erwerb 
verfolgte Zweck verwirklicht werden kann oder entfallen ist. 
 
(3) Die Gemeinde hat die Grundstücke unter Berücksichtigung weiter Kreise 
der Bevölkerung an Personen zu veräußern, die sich verpflichten, das Grund-
stück innerhalb angemessener Frist entsprechend den baurechtlichen Vor-
schriften oder den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Maßnahme zu 
nutzen. Dabei sind in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 die früheren 
Käufer, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 die früheren Eigentümer 
vorrangig zu berücksichtigen. 
 
(4) Die Gemeinde kann ihrer Veräußerungspflicht nachkommen, indem sie 
 

1. das Eigentum an dem Grundstück überträgt, 
 
2. grundstücksgleiche Rechte oder Rechte nach dem Wohnungseigen-

tumsgesetz oder 
 
3. sonstige dingliche Rechte  

 
begründet oder gewährt. Die Verschaffung eines Anspruchs auf den Erwerb 
solcher Rechte steht ihrer Begründung oder Gewährung oder der Eigentums-
übertragung gleich. 
 
 
§ 90 (Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung in Land) 
 
(1) Die Enteignung von Grundstücken zur Entschädigung in Land (Ersatz-
land) ist zulässig, wenn 
 

1. die Entschädigung eines Eigentümers nach § 100 in Land festzuset-
zen ist, 

 
2. die Bereitstellung von Grundstücken, die im Rahmen der beabsichtig-

ten städtebaulichen Entwicklung als Ersatzland geeignet sind, weder 
aus dem Grundbesitz des Enteignungsbegünstigten noch aus dem 
Grundbesitz des Bundes, des Landes, einer Gemeinde (Gemeinde-
verband) oder einer juristischen Person des Privatrechts, an der der 
Bund, das Land oder eine Gemeinde (Gemeindeverband) allein oder 
gemeinsam überwiegend beteiligt sind, möglich und zumutbar ist so-
wie 

 
3. von dem Enteignungsbegünstigten geeignete Grundstücke freihändig 

zu angemessenen Bedingungen, insbesondere, so weit ihm dies mög-
lich und zumutbar ist, unter Angebot geeigneten anderen Landes aus 
dem eigenen Vermögen oder aus dem Besitzstand von juristischen 
Personen des Privatrechts, an deren Kapital er überwiegend beteiligt 
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ist, nicht erworben werden können. 
 
(2) Grundstücke unterliegen nicht der Enteignung zur Entschädigung in Land, 
wenn und so weit 
 

1. der Eigentümer oder bei land- oder forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken auch der sonstige Nutzungsberechtigte auf das zu ent-
eignende Grundstück mit seiner Berufs- oder Erwerbstätigkeit ange-
wiesen und ihm im Interesse der Erhaltung der Wirtschaftlichkeit sei-
nes Betriebs die Abgabe nicht zuzumuten ist oder 

 
2. die Grundstücke oder ihre Erträge unmittelbar öffentlichen Zwecken 

oder der Wohlfahrtspflege, dem Unterricht, der Forschung, der Kran-
ken- und Gesundheitspflege, der Erziehung, der Körperertüchtigung 
oder den Aufgaben der Kirchen und anderer Religionsgesellschaften 
des öffentlichen Rechts sowie deren Einrichtungen dienen oder zu 
dienen bestimmt sind. 

 
(3) Außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs eines Bebauungsplans und 
außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können Grundstücke 
zur Entschädigung in Land nur enteignet werden, wenn sie land- oder forst-
wirtschaftlich genutzt werden sollen. 
 
(4) Die Enteignung zum Zweck der Entschädigung eines Eigentümers, des-
sen Grundstück zur Beschaffung von Ersatzland enteignet wird, ist unzuläs-
sig. 
 
 
§ 91 (Ersatz für entzogene Rechte) 
 
Die Enteignung zu dem Zweck, durch Enteignung entzogene Rechte durch 
neue Rechte zu ersetzen, ist nur zulässig, so weit der Ersatz in den Vorschrif-
ten des Zweiten Abschnitts vorgesehen ist. Für den Ersatz entzogener Rech-
te durch neue Rechte im Wege der Enteignung nach § 97 Abs. 2 Satz 3 gel-
ten die in § 90 Abs. 1 und 2 für die Enteignung zur Entschädigung in Land ge-
troffenen Vorschriften entsprechend. 
 
 
§ 92 (Umfang, Beschränkung und Ausdehnung der Enteignung) 
 
(1) Ein Grundstück darf nur in dem Umfang enteignet werden, in dem dies zur 
Verwirklichung des Enteignungszwecks erforderlich ist. Reicht eine Belastung 
des Grundstücks mit einem Recht zur Verwirklichung des Enteignungszwecks 
aus, so ist die Enteignung hierauf zu beschränken. 
 
(2) Soll ein Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet werden, kann der Ei-
gentümer anstelle der Belastung die Entziehung des Eigentums verlangen. 
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Soll ein Grundstück mit einem anderen Recht belastet werden, kann der Ei-
gentümer die Entziehung des Eigentums verlangen, wenn die Belastung mit 
dem dinglichen Recht für ihn unbillig ist. 
 
(3) Soll ein Grundstück oder ein räumlich oder wirtschaftlich zusammenhän-
gender Grundbesitz nur zu einem Teil enteignet werden, kann der Eigentü-
mer die Ausdehnung der Enteignung auf das Restgrundstück oder den Rest-
besitz insoweit verlangen, als das Restgrundstück oder der Restbesitz nicht 
mehr in angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt werden 
kann. 
 
(4) Der Eigentümer kann verlangen, dass die Enteignung auf die in § 86 Abs. 
2 bezeichneten Gegenstände ausgedehnt wird, wenn und so weit er sie infol-
ge der Enteignung nicht mehr wirtschaftlich nutzen oder in anderer Weise an-
gemessen verwerten kann. 
 
(5) Ein Verlangen nach den Absätzen 2 bis 4 ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Enteignungsbehörde bis zum Schluss der mündlichen Ver-
handlung geltend zu machen. 
 
 
Zweiter Abschnitt  
Entschädigung 
 
 
§ 93 (Entschädigungsgrundsätze) 
 
(1) Für die Enteignung ist Entschädigung zu leisten. 
 
(2) Die Entschädigung wird gewährt 
 

1. für den durch die Enteignung eintretenden Rechtsverlust, 
 
2. für andere durch die Enteignung eintretende Vermögensnachteile. 
 

(3) Vermögensvorteile, die dem Entschädigungsberechtigten (§ 94) infolge 
der Enteignung entstehen, sind bei der Festsetzung der Entschädigung zu 
berücksichtigen. Hat bei der Entstehung eines Vermögensnachteils ein Ver-
schulden des Entschädigungsberechtigten mitgewirkt, so gilt § 254 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 
 
(4) Für die Bemessung der Entschädigung ist der Zustand des Grundstücks 
in dem Zeitpunkt maßgebend, in dem die Enteignungsbehörde über den Ent-
eignungsantrag entscheidet. In den Fällen der vorzeitigen Besitzeinweisung 
ist der Zustand in dem Zeitpunkt maßgebend, in dem diese wirksam wird. 
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§ 94 (Entschädigungsberechtigter und Entschädigungsverpflichteter) 
 
(1) Entschädigung kann verlangen, wer in seinem Recht durch die Enteig-
nung beeinträchtigt wird und dadurch einen Vermögensnachteil erleidet. 
 
(2) Zur Leistung der Entschädigung ist der Enteignungsbegünstigte verpflich-
tet. Wird Ersatzland enteignet, so ist zur Entschädigung derjenige verpflichtet, 
der dieses Ersatzland für das zu enteignende Grundstück beschaffen muss. 
 
 
§ 95 (Entschädigung für den Rechtsverlust) 
 
(1) Die Entschädigung für den durch die Enteignung eintretenden Rechtsver-
lust bemisst sich nach dem Verkehrswert (§ 194) des zu enteignenden 
Grundstücks oder sonstigen Gegenstands der Enteignung. Maßgebend ist 
der Verkehrswert in dem Zeitpunkt, in dem die Enteignungsbehörde über den 
Enteignungsantrag entscheidet. 
 
(2) Bei der Festsetzung der Entschädigung bleiben unberücksichtigt 
 

1. Wertsteigerungen eines Grundstücks, die in der Aussicht auf eine Än-
derung der zulässigen Nutzung eingetreten sind, wenn die Änderung 
nicht in absehbarer Zeit zu erwarten ist; 

 
2. Wertänderungen, die infolge der bevorstehenden Enteignung einge-

treten sind; 
 
3. Werterhöhungen, die nach dem Zeitpunkt eingetreten sind, in dem der 

Eigentümer zur Vermeidung der Enteignung ein Kauf- oder Tausch-
angebot des Antragstellers mit angemessenen Bedingungen (§ 87 
Abs. 2 Satz 1 und § 88) hätte annehmen können, es sei denn, dass 
der Eigentümer Kapital oder Arbeit für sie aufgewendet hat; 

 
4. wertsteigernde Veränderungen, die während einer Veränderungssper-

re ohne Genehmigung der Baugenehmigungsbehörde vorgenommen 
worden sind; 

 
5. wertsteigernde Veränderungen, die nach Einleitung des Enteignungs-

verfahrens ohne behördliche Anordnung oder Zustimmung der Ent-
eignungsbehörde vorgenommen worden sind; 

 
6. Vereinbarungen, so weit sie von üblichen Vereinbarungen auffällig 

abweichen und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie getrof-
fen worden sind, um eine höhere Entschädigungsleistung zu erlangen;

 
7. Bodenwerte, die nicht zu berücksichtigen wären, wenn der Eigentü-
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mer eine Entschädigung in den Fällen der §§ 40 bis 42 geltend ma-
chen würde. 

 
(3) Für bauliche Anlagen, deren Rückbau jederzeit auf Grund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften entschädigungslos gefordert werden kann, ist eine 
Entschädigung nur zu gewähren, wenn es aus Gründen der Billigkeit geboten 
ist. Kann der Rückbau entschädigungslos erst nach Ablauf einer Frist gefor-
dert werden, so ist die Entschädigung nach dem Verhältnis der restlichen zu 
der gesamten Frist zu bemessen. 

 
(4) Wird der Wert des Eigentums an dem Grundstück durch Rechte Dritter 
gemindert, die an dem Grundstück aufrechterhalten, an einem anderen 
Grundstück neu begründet oder gesondert entschädigt werden, so ist dies bei 
der Festsetzung der Entschädigung für den Rechtsverlust zu berücksichtigen.
 
 
§ 96 (Entschädigung für andere Vermögensnachteile) 
 
(1) Wegen anderer durch die Enteignung eintretender Vermögensnachteile ist 
eine 
Entschädigung nur zu gewähren, wenn und so weit diese Vermögensnachtei-
le nicht bei der Bemessung der Entschädigung für den Rechtsverlust berück-
sichtigt sind. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen 
der Allgemeinheit und der Beteiligten festzusetzen, insbesondere für 
 

1. den vorübergehenden oder dauernden Verlust, den der bisherige Ei-
gentümer in seiner Berufstätigkeit, seiner Erwerbstätigkeit oder in Er-
füllung der ihm wesensgemäß obliegenden Aufgaben erleidet, jedoch 
nur bis zu dem Betrag des Aufwands, der erforderlich ist, um ein an-
deres Grundstück in der gleichen Weise wie das zu enteignende 
Grundstück zu nutzen; 

 
2. die Wertminderung, die durch die Enteignung eines Grundstücksteils 

oder eines Teils eines räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängen-
den Grundbesitzes bei dem anderen Teil oder durch Enteignung des 
Rechts an einem Grundstück bei einem anderen Grundstück entsteht, 
so weit die Wertminderung nicht schon bei der Festsetzung der Ent-
schädigung nach Nummer 1 berücksichtigt ist; 

 
3. die notwendigen Aufwendungen für einen durch die Enteignung erfor-

derlich werdenden Umzug. 
 

(2) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 ist § 95 Abs. 2 Nr. 3 anzuwenden. 
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§ 97 (Behandlung der Rechte der Nebenberechtigten) 
 
(1) Rechte an dem zu enteignenden Grundstück sowie persönliche Rechte, 
die zum Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigen oder den Ver-
pflichteten in der Benutzung des Grundstücks beschränken, können aufrecht-
erhalten werden, so weit dies mit dem Enteignungszweck vereinbar ist. 
 
(2) Als Ersatz für ein Recht an einem Grundstück, das nicht aufrechterhalten 
wird, kann mit Zustimmung des Rechtsinhabers das Ersatzland oder ein an-
deres Grundstück des Enteignungsbegünstigten mit einem gleichen Recht 
belastet werden. Als Ersatz für ein persönliches Recht, das nicht aufrechter-
halten wird, kann mit Zustimmung des Rechtsinhabers ein Rechtsverhältnis 
begründet werden, das ein Recht gleicher Art in Bezug auf das Ersatzland 
oder auf ein anderes Grundstück des Enteignungsbegünstigten gewährt. Als 
Ersatz für dingliche oder persönliche Rechte eines öffentlichen Verkehrsun-
ternehmens oder eines Trägers der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, 
Gas, Wärme oder Wasser, der auf diese zur Erfüllung seiner wesensgemä-
ßen Aufgaben angewiesen ist, sind auf seinen Antrag Rechte gleicher Art zu 
begründen; so weit dazu Grundstücke des Enteignungsbegünstigten nicht 
geeignet sind, können zu diesem Zweck auch andere Grundstücke in An-
spruch genommen werden. Anträge nach Satz 3 müssen vor Beginn der 
mündlichen Verhandlung schriftlich oder zur Niederschrift der Enteignungs-
behörde gestellt werden. 
 
(3) So weit Rechte nicht aufrechterhalten oder nicht durch neue Rechte er-
setzt werden, sind bei der Enteignung eines Grundstücks gesondert zu ent-
schädigen 
 

1. Erbbauberechtigte, Altenteilsberechtigte sowie Inhaber von Dienstbar-
keiten und Erwerbsrechten an dem Grundstück, 

 
2. Inhaber von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung 

des Grundstücks berechtigen, wenn der Berechtigte im Besitz des 
Grundstücks ist, 

 
3. Inhaber von persönlichen Rechten, die zum Erwerb des Grundstücks 

berechtigen oder den Verpflichteten in der Nutzung des Grundstücks-
beschränken. 

 
(4) Berechtigte, deren Rechte nicht aufrechterhalten, nicht durch neue Rechte 
ersetzt und nicht gesondert entschädigt werden, haben bei der Enteignung 
eines Grundstücks Anspruch auf Ersatz des Werts ihres Rechts aus der 
Geldentschädigung für das Eigentum an dem Grundstück, so weit sich ihr 
Recht auf dieses erstreckt. Das gilt entsprechend für die Geldentschädigun-
gen, die für den durch die Enteignung eintretenden Rechtsverlust in anderen 
Fällen oder nach § 96 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 festgesetzt werden. 
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§ 98 (Schuldübergang) 
 
(1) Haftet bei einer Hypothek, die aufrechterhalten oder durch ein neues 
Recht an einem anderen Grundstück ersetzt wird, der von der Enteignung 
Betroffene zugleich persönlich, so übernimmt der Enteignungsbegünstigte die 
Schuld in Höhe der Hypothek. Die §§ 415 und 416 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gelten entsprechend; als Veräußerer im Sinne des § 416 ist der von 
der Enteignung Betroffene anzusehen. 
 
(2) Das Gleiche gilt, wenn bei einer Grundschuld oder Rentenschuld, die auf-
rechterhalten oder durch ein neues Recht an einem anderen Grundstück er-
setzt wird, der von der Enteignung Betroffene zugleich persönlich haftet, so-
fern er spätestens in dem nach § 108 anzuberaumenden Termin die gegen 
ihn bestehende Forderung unter Angabe ihres Betrags und Grunds angemel-
det und auf Verlangen der Enteignungsbehörde oder eines Beteiligten glaub-
haft gemacht hat. 
 
 
§ 99 (Entschädigung in Geld) 
 
(1) Die Entschädigung ist in einem einmaligen Betrag zu leisten, so weit die-
ses Gesetzbuch nichts anderes bestimmt. Auf Antrag des Eigentümers kann 
die Entschädigung in wiederkehrenden Leistungen festgesetzt werden, wenn 
dies den übrigen Beteiligten zuzumuten ist. 
 
(2) Für die Belastung eines Grundstücks mit einem Erbbaurecht ist die Ent-
schädigung in einem Erbbauzins zu leisten.  
 
(3) Einmalige Entschädigungsbeträge sind mit 2 vom Hundert über dem Dis-
kontsatz der Deutschen Bundesbank jährlich von dem Zeitpunkt an zu verzin-
sen, in dem die Enteignungsbehörde über den Enteignungsantrag entschei-
det. Im Falle der vorzeitigen Besitzeinweisung ist der 
Zeitpunkt maßgebend, in dem diese wirksam wird. 
 
 
§ 100 (Entschädigung in Land) 
 
(1) Die Entschädigung ist auf Antrag des Eigentümers in geeignetem Ersatz-
land festzusetzen, wenn er zur Sicherung seiner Berufstätigkeit, seiner Er-
werbstätigkeit oder zur Erfüllung der ihm wesensgemäß obliegenden Aufga-
ben auf Ersatzland angewiesen ist und 
 

1. der Enteignungsbegünstigte über als Ersatzland geeignete Grundstü-
cke verfügt, auf die er nicht mit seiner Berufstätigkeit, seiner Erwerbs-
tätigkeit oder zur Erfüllung der ihm wesensgemäß obliegenden Aufga-
ben angewiesen ist, oder 
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2. der Enteignungsbegünstigte geeignetes Ersatzland nach pflichtmäßi-
gem Ermessen der Enteignungsbehörde freihändig zu angemessenen 
Bedingungen beschaffen kann oder 

 
3. geeignetes Ersatzland durch Enteignung nach § 90 beschafft werden 

kann. 
 
(2) Wird die Entschädigung in Ersatzland festgesetzt, sind auch der Verwen-
dungszweck des Ersatzlands und die Frist, in der das Grundstück zu dem 
vorgesehenen Zweck zu verwenden ist, zu bezeichnen. Die §§ 102 und 103 
gelten entsprechend. 

 
(3) Unter den Voraussetzungen der Nummern 1 bis 3 des Absatzes 1 ist die 
Entschädigung auf Antrag des Eigentümers auch dann in geeignetem Ersatz-
land festzusetzen, wenn ein Grundstück enteignet werden soll, das mit einem 
Eigenheim oder einer Kleinsiedlung bebaut ist. Dies gilt nicht, wenn nach öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften der Rückbau des Gebäudes jederzeit ent-
schädigungslos gefordert werden 
kann. 
 
(4) Die Entschädigung kann auf Antrag des Enteigneten oder Enteignungs-
begünstigten ganz oder teilweise in Ersatzland festgesetzt werden, wenn die-
se Art der Entschädigung nach pflichtmäßigem Ermessen der Enteignungs-
behörde unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der 
Beteiligten billig ist und bei dem Enteignungsbegünstigten die in Absatz 1 Nr. 
1 oder 2 genannten Voraussetzungen vorliegen. 
 
(5) Auf die Ermittlung des Werts des Ersatzlands ist § 95 entsprechend an-
zuwenden. Hierbei kann eine Werterhöhung berücksichtigt werden, die das 
übrige Grundvermögen des von der Enteignung Betroffenen durch den Er-
werb des Ersatzlands über dessen Wert nach Satz 1 hinaus erfährt. Hat das 
Ersatzland einen geringeren Wert als das zu enteignende Grundstück, so ist 
eine dem Wertunterschied entsprechende zusätzliche Geldentschädigung 
festzusetzen. Hat das Ersatzland einen höheren Wert als das zu enteignende 
Grundstück, so ist festzusetzen, dass der Entschädigungsberechtigte an den 
durch die Enteignung Begünstigten eine dem Wertunterschied entsprechende 
Ausgleichszahlung zu leisten hat. Die Ausgleichszahlung wird mit dem nach § 
117 Abs. 5 Satz 1 in der Ausführungsanordnung festgesetzten Tag fällig. 
 
(6) Wird die Entschädigung in Land festgesetzt, sollen dingliche oder persön-
liche Rechte, so weit sie nicht an dem zu enteignenden Grundstück aufrecht-
erhalten werden, auf Antrag des Rechtsinhabers ganz oder teilweise nach 
Maßgabe des § 97 Abs. 2 ersetzt werden. So weit dies nicht möglich ist oder 
nicht ausreicht, sind die Inhaber der Rechte gesondert in Geld zu entschädi-
gen; dies gilt für die in § 97 Abs. 4 bezeichneten Berechtigungen nur, so weit 
ihre Rechte nicht durch eine dem Eigentümer nach Absatz 5 zu gewährende 
zusätzliche Geldentschädigung gedeckt werden. 
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(7) Anträge nach den Absätzen 1, 3, 4 und 6 sind schriftlich oder zur Nieder-
schrift der Enteignungsbehörde zu stellen, und zwar in den Fällen der Absät-
ze 1, 3 und 4 vor Beginn und im Falle des Absatzes 6 bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung (§ 108). 
 
(8) Sind Miteigentum, grundstücksgleiche Rechte oder Rechte nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz ebenso zur Sicherung der Berufs- oder Erwerbs-
tätigkeit des Berechtigten oder zur Erfüllung der ihm wesensgemäß obliegen-
den Aufgaben geeignet, können dem Eigentümer diese Rechte anstelle des 
Ersatzlands angeboten werden. Der Eigentümer ist in Geld abzufinden, wenn 
er die ihm nach Satz 1 angebotene Entschädigung ablehnt. § 101 bleibt un-
berührt. 
 
(9) Hat der Eigentümer nach Absatz 1 oder 3 einen Anspruch auf Ersatzland 
und beschafft er sich mit Zustimmung des Enteignungsbegünstigten außer-
halb des Enteignungsverfahrens Ersatzland oder die in Absatz 8 bezeichne-
ten Rechte selbst, so hat er gegen den Enteignungsbegünstigten einen An-
spruch auf Erstattung der erforderlichen Aufwendungen. Der Enteignungsbe-
günstigte ist nur insoweit zur Erstattung verpflichtet, als er selbst Aufwendun-
gen erspart. Kommt eine Einigung über die Erstattung nicht zu Stande, ent-
scheidet die Enteignungsbehörde; für den Bescheid gilt § 122 entsprechend. 
 
 
§ 101 (Entschädigung durch Gewährung anderer Rechte) 
 
(1) Der Eigentümer eines zu enteignenden Grundstücks kann auf seinen An-
trag, wenn dies unter Abwägung der Belange der Beteiligten billig ist, ganz 
oder teilweise entschädigt werden 
 

1. durch Bestellung oder Übertragung von Miteigentum an einem Grund-
stück, grundstücksgleichen Rechten, Rechten nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz, sonstigen dinglichen Rechten an dem zu enteig-
nenden Grundstück oder an einem anderen Grundstück des Enteig-
nungsbegünstigten oder  

 
2. durch Übertragung von Eigentum an einem bebauten Grundstück des 

Enteignungsbegünstigten oder 
 
3. durch Übertragung von Eigentum an einem Grundstück des Enteig-

nungsbegünstigten, das mit einem Eigenheim oder einer Kleinsied-
lung bebaut werden soll. 

 
Bei Wertunterschieden zwischen den Rechten nach Satz 1 und dem zu ent-
eignenden Grundstück gilt § 100 Abs. 5 entsprechend. 
 
(2) Der Antrag nach Absatz 1 muss bis zum Schluss der mündlichen Ver-
handlung schriftlich oder zur Niederschrift der Enteignungsbehörde gestellt 
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werden. 
 
 
§ 102 (Rückenteignung) 
 
(1) Der enteignete frühere Eigentümer kann verlangen, dass das enteignete 
Grundstück zu seinen Gunsten wieder enteignet wird (Rückenteignung), 
wenn und so weit 
 

1. der durch die Enteignung Begünstigte oder sein Rechtsnachfolger das 
Grundstück nicht innerhalb der festgesetzten Fristen (§ 113 Abs. 2 Nr. 
3 und § 114) zu dem Enteignungszweck verwendet oder den Enteig-
nungszweck vor Ablauf der Frist aufgegeben hat oder 
 

2. die Gemeinde ihre Verpflichtung zur Übereignung nach § 89 nicht er-
füllt hat. 

 
(2) Die Rückenteignung kann nicht verlangt werden, wenn 
 

1. der Enteignete selbst das Grundstück im Wege der Enteignung nach 
den Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder des Baulandbeschaffungs-
gesetzes erworben hatte oder 

 
2. ein Verfahren zur Enteignung des Grundstücks nach diesem Gesetz-

buch zu Gunsten eines anderen Bauwilligen eingeleitet worden ist und 
der enteignete frühere Eigentümer nicht glaubhaft macht, dass er das 
Grundstück binnen angemessener Frist zu dem vorgesehenen Zweck 
verwenden wird. 

 
(3) Der Antrag auf Rückenteignung ist binnen zwei Jahren seit Entstehung 
des Anspruchs bei der zuständigen Enteignungsbehörde einzureichen. § 203 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. Der Antrag ist nicht mehr 
zulässig, wenn in den Fällen des Absatzes 1 mit der zweckgerechten Ver-
wendung begonnen oder die Veräußerung oder Ausgabe des Grundstücks in 
Erbbaurecht vor Eingang des Antrags bei der Enteignungsbehörde eingeleitet 
worden ist. 
 
(4) Die Enteignungsbehörde kann die Rückenteignung ablehnen, wenn das 
Grundstück erheblich verändert oder ganz oder überwiegend Entschädigung 
in Land gewährt worden ist. 
 
(5) Der frühere Inhaber eines Rechts, das durch Enteignung nach den Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs aufgehoben ist, kann unter den in Absatz 1 be-
zeichneten Voraussetzungen verlangen, dass ein gleiches Recht an dem frü-
her belasteten Grundstück zu seinen Gunsten durch Enteignung wieder be-
gründet wird. Die Vorschriften über die Rückenteignung gelten entsprechend. 
(6) Für das Verfahren gelten die §§ 104 bis 122 entsprechend. 
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§ 103 (Entschädigung für die Rückenteignung) 
 
Wird dem Antrag auf Rückenteignung stattgegeben, so hat der Antragsteller 
dem von der Rückenteignung Betroffenen Entschädigung für den Rechtsver-
lust zu leisten. § 93 Abs. 2 Nr. 2 ist nicht anzuwenden. Ist dem Antragsteller 
bei der ersten Enteignung eine Entschädigung für andere Vermögensnachtei-
le gewährt worden, so hat er diese Entschädigung insoweit zurückzugewäh-
ren, als die Nachteile auf Grund der Rückenteignung entfallen. Die dem Ei-
gentümer zu gewährende Entschädigung darf den bei der ersten Enteignung 
zu Grunde gelegten Verkehrswert des Grundstücks nicht übersteigen, jedoch 
sind Aufwendungen zu berücksichtigen, die zu einer Werterhöhung des 
Grundstücks geführt haben. Im Übrigen gelten die Vorschriften über die Ent-
schädigung im Zweiten Abschnitt entsprechend. 
 
 
Dritter Abschnitt  
Enteignungsverfahren 
 
 
§ 104 (Enteignungsbehörde) 
 
(1) Die Enteignung wird von der höheren Verwaltungsbehörde durchgeführt 
(Enteignungsbehörde). 
 
(2) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass an den Entscheidungen der Enteignungsbehörde ehrenamtliche Beisit-
zer mitzuwirken haben. 
 
 
§ 105 (Enteignungsantrag) 
 
Der Enteignungsantrag ist bei der Gemeinde, in deren Gemarkung das zu 
enteignende Grundstück liegt, einzureichen. Die Gemeinde legt ihn mit ihrer 
Stellungnahme binnen eines Monats der Enteignungsbehörde vor. 
 
 
§ 106 (Beteiligte) 
 
(1) In dem Enteignungsverfahren sind Beteiligte 
 

1. der Antragsteller, 
 
2. der Eigentümer und diejenigen, für die ein Recht an dem Grundstück 

oder an einem das Grundstück belastenden Recht im Grundbuch ein-
getragen oder durch Eintragung gesichert ist, 

 
3. Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem 
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Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht, eines 
Anspruchs mit dem Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück oder 
eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur 
Nutzung des Grundstücks berechtigt oder die Benutzung des Grund-
stücks beschränkt, 

 
4. wenn Ersatzland bereitgestellt wird, der Eigentümer und die Inhaber 

der in den Nummern 2 und 3 genannten Rechte hinsichtlich des Er-
satzlands, 

 
5. die Eigentümer der Grundstücke, die durch eine Enteignung nach § 

91 betroffen werden, und 
 
6. die Gemeinde. 

 
(2) Die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Personen werden in dem Zeitpunkt 
Beteiligte, in dem die Anmeldung ihres Rechts der Enteignungsbehörde zu-
geht. Die Anmeldung kann spätestens bis zum Schluss der mündlichen Ver-
handlung mit den Beteiligten erfolgen. 
 
(3) Bestehen Zweifel an einem angemeldeten Recht, so hat die Enteignungs-
behörde dem Anmeldenden unverzüglich eine Frist zur Glaubhaftmachung 
seines Rechts zu setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist er bis zur 
Glaubhaftmachung seines Rechts nicht mehr zu beteiligen. 
 
(4) Der im Grundbuch eingetragene Gläubiger einer Hypothek, Grundschuld 
oder Rentenschuld, für die ein Brief erteilt ist, sowie jeder seiner Rechtsnach-
folger hat auf Verlangen der Enteignungsbehörde eine Erklärung darüber ab-
zugeben, ob ein anderer die Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld oder 
ein Recht daran erworben hat; die Person eines Erwerbers hat er dabei zu 
bezeichnen. § 208 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
 
§ 107 (Vorbereitung der mündlichen Verhandlung) 
 
(1) Das Enteignungsverfahren soll beschleunigt durchgeführt werden. Die 
Enteignungsbehörde soll schon vor der mündlichen Verhandlung alle Anord-
nungen treffen, die erforderlich sind, um das Verfahren tunlichst in einem 
Verhandlungstermin zu erledigen. Sie hat dem Eigentümer, dem Antragsteller 
sowie den Behörden, für deren Geschäftsbereich die Enteignung von Bedeu-
tung ist, Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Bei der Ermittlung des Sach-
verhalts hat die Enteignungsbehörde ein Gutachten des Gutachterausschus-
ses (§ 192) einzuholen, wenn Eigentum entzogen oder ein Erbbaurecht be-
stellt werden soll. 
 
(2) Die Enteignungsbehörde hat die Landwirtschaftsbehörde zu hören, wenn 
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, die außerhalb des räumlichen Gel-
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tungsbereichs eines Bebauungsplans liegen, zur Entschädigung in Land ent-
eignet werden sollen. 
 
(3) Enteignungsverfahren können miteinander verbunden werden. Sie sind zu 
verbinden, wenn die Gemeinde es beantragt. Verbundene Enteignungsver-
fahren können wieder getrennt werden. 
 
 
§ 108 (Einleitung des Enteignungsverfahrens und Anberaumung des 
Termins zur mündlichen Verhandlung; Enteignungsvermerk) 
 
(1) Das Enteignungsverfahren wird durch Anberaumung eines Termins zu ei-
ner mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten eingeleitet. Zu der mündli-
chen Verhandlung sind der Antragsteller, der Eigentümer des betroffenen 
Grundstücks, die sonstigen aus dem Grundbuch ersichtlichen Beteiligten und 
die Gemeinde zu laden. Die Ladung ist zuzustellen. Die Ladungsfrist beträgt 
einen Monat. 
 
(2) Das Enteignungsverfahren zu Gunsten der Gemeinde kann bereits einge-
leitet werden, wenn 

 
1. der Entwurf des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 ausgelegen hat und
 
2. mit den Beteiligten die Verhandlungen nach § 87 Abs. 2 geführt und 

die von ihnen gegen den Entwurf des Bebauungsplans fristgemäß 
vorgebrachten Anregungen erörtert worden sind. Die Gemeinde kann 
in demselben Termin die Verhandlungen nach § 87 Abs. 2 führen und 
die Anregungen erörtern. 

 
Das Verfahren ist so zu fördern, dass der Enteignungsbeschluss ergehen 
kann, sobald der Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden ist. Eine Eini-
gung nach § 110 oder § 111 kann auch vor Rechtsverbindlichkeit des Bebau-
ungsplans erfolgen. 
 
(3) Die Ladung muss enthalten 
 

1. die Bezeichnung des Antragstellers und des betroffenen Grundstücks,
 
2. den wesentlichen Inhalt des Enteignungsantrags mit dem Hinweis, 

dass der Antrag mit den ihm beigefügten Unterlagen bei der Enteig-
nungsbehörde eingesehen werden kann, 

 
3. die Aufforderung, etwaige Einwendungen gegen den Enteignungsan-

trag möglichst vor der mündlichen Verhandlung bei der Enteignungs-
behörde schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären, 
und 
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4. den Hinweis, dass auch bei Nichterscheinen über den Enteignungsan-
trag und andere im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden 
werden kann. 

 
(4) Die Ladung von Personen, deren Beteiligung auf einem Antrag auf Ent-
schädigung in Land beruht, muss außer dem in Absatz 3 vorgeschriebenen 
Inhalt auch die Bezeichnung des Eigentümers, dessen Entschädigung in 
Land beantragt ist, und des Grundstücks, für das die Entschädigung in Land 
gewährt werden soll, enthalten. 
 
(5) Die Einleitung des Enteignungsverfahrens ist unter Bezeichnung des be-
troffenen Grundstücks und des im Grundbuch als Eigentümer Eingetragenen 
sowie des ersten Termins der mündlichen Verhandlung mit den Beteiligten 
ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung sind alle Beteiligten 
aufzufordern, ihre Rechte spätestens in der mündlichen Verhandlung wahr-
zunehmen mit dem Hinweis, dass auch bei Nichterscheinen über den Enteig-
nungsantrag und andere im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden 
werden kann. 
 
(6) Die Enteignungsbehörde teilt dem Grundbuchamt die Einleitung des Ent-
eignungsverfahrens mit. Sie ersucht das Grundbuchamt, in das Grundbuch 
des betroffenen Grundstücks einzutragen, dass das Enteignungsverfahren 
eingeleitet ist (Enteignungsvermerk); ist das Enteignungsverfahren beendigt, 
ersucht die Enteignungsbehörde das Grundbuchamt, den Enteignungsver-
merk zu löschen. Das Grundbuchamt hat die Enteignungsbehörde von allen 
Eintragungen zu benachrichtigen, die nach dem Zeitpunkt der Einleitung des 
Enteignungsverfahrens im Grundbuch des betroffenen Grundstücks vorge-
nommen sind und vorgenommen werden. 
 
(7) Ist im Grundbuch die Anordnung der Zwangsversteigerung oder Zwangs-
verwaltung eingetragen, gibt die Enteignungsbehörde dem Vollstreckungsge-
richt von der Einleitung des Enteignungsverfahrens Kenntnis, so weit dieses 
das Grundstück betrifft, das Gegenstand des Vollstreckungsverfahrens ist. 
 
 
§ 109 (Genehmigungspflicht) 
 
(1) Von der Bekanntmachung über die Einleitung des Enteignungsverfahrens 
an bedürfen die in § 51 bezeichneten Rechtsvorgänge, Vorhaben und Teilun-
gen der schriftlichen Genehmigung der Enteignungsbehörde. 
 
(2) Die Enteignungsbehörde darf die Genehmigung nur versagen, wenn 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Rechtsvorgang, das Vorhaben oder 
die Teilung die Verwirklichung des Enteignungszwecks unmöglich machen 
oder wesentlich erschweren würde. 
 
(3) Sind Rechtsvorgänge oder Vorhaben nach Absatz 1 vor der Bekanntma-
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chung zu erwarten, kann die Enteignungsbehörde anordnen, dass die Ge-
nehmigungspflicht nach Absatz 1 bereits zu einem früheren Zeitpunkt eintritt. 
Die Anordnung ist ortsüblich bekanntzumachen und dem Grundbuchamt mit-
zuteilen. 
 
(4) § 51 Abs. 2 und § 116 Abs. 6 gelten entsprechend. 
 
 
§ 110 (Einigung) 
 
(1) Die Enteignungsbehörde hat auf eine Einigung zwischen den Beteiligten 
hinzuwirken. 
 
(2) Einigen sich die Beteiligten, so hat die Enteignungsbehörde eine Nieder-
schrift über die Einigung aufzunehmen. Die Niederschrift muss den Erforder-
nissen des § 113 Abs. 2 entsprechen. Sie ist von den Beteiligten zu unter-
schreiben. Ein Bevollmächtigter des Eigentümers bedarf einer öffentlich be-
glaubigten Vollmacht. 
 
(3) Die beurkundete Einigung steht einem nicht mehr anfechtbaren Enteig-
nungsbeschluss gleich. § 113 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 111 (Teileinigung) 
 
Einigen sich die Beteiligten nur über den Übergang oder die Belastung des 
Eigentums an dem zu enteignenden Grundstück, jedoch nicht über die Höhe 
der Entschädigung, so ist § 110 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden. Die 
Enteignungsbehörde hat anzuordnen, dass dem Berechtigten eine Voraus-
zahlung in Höhe der zu erwartenden Entschädigung zu leisten ist, so weit 
sich aus der Einigung nichts anderes ergibt. Im Übrigen nimmt das Enteig-
nungsverfahren seinen Fortgang. 
 
 
§ 112 (Entscheidung der Enteignungsbehörde) 
 
(1) So weit eine Einigung nicht zu Stande kommt, entscheidet die 
Enteignungsbehörde auf  Grund der mündlichen Verhandlung durch 
Beschluss über den Enteignungsantrag, die übrigen gestellten Anträge sowie 
über die erhobenen Einwendungen. 
 
(2) Auf Antrag eines Beteiligten hat die Enteignungsbehörde vorab über den 
Übergang oder die Belastung des Eigentums an dem zu enteignenden 
Grundstück oder über sonstige durch die Enteignung zu bewirkende Rechts-
änderungen zu entscheiden. In diesem Fall hat die Enteignungsbehörde an-
zuordnen, dass dem Berechtigten eine Vorauszahlung in Höhe der zu erwar-
tenden Entschädigung zu leisten ist. 
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(3) Gibt die Enteignungsbehörde dem Enteignungsantrag statt, so entschei-
det sie zugleich 
 

1. darüber, welche Rechte der in § 97 bezeichneten Berechtigten an 
dem Gegenstand der Enteignung aufrechterhalten bleiben, 

 
2. darüber, mit welchen Rechten der Gegenstand der Enteignung, das 

Ersatzland oder ein anderes Grundstück belastet werden, 
 
3. darüber, welche Rechtsverhältnisse begründet werden, die Rechte 

der in § 86 Abs. 1 Nr. 3 und 4 bezeichneten Art gewähren, 
 
4. im Falle der Entschädigung in Ersatzland über den Eigentumsüber-

gang oder die Enteignung des Ersatzlands. 
 
 
§ 113 (Enteignungsbeschluss) 
 
(1) Der Beschluss der Enteignungsbehörde ist den Beteiligten zuzustellen. 
Der Beschluss ist mit einer Belehrung über Zulässigkeit, Form und Frist des 
Antrags auf gerichtliche Entscheidung (§ 217) zu versehen. 
 
(2) Gibt die Enteignungsbehörde dem Enteignungsantrag statt, so muss der 
Beschluss (Enteignungsbeschluss) bezeichnen 
 

1. die von der Enteignung Betroffenen und den Enteignungsbegünstig-
ten; 

 
2. die sonstigen Beteiligten; 
 
3. den Enteignungszweck und die Frist, innerhalb der das Grundstück zu 

dem vorgesehenen Zweck zu verwenden ist; 
 
4. den Gegenstand der Enteignung, und zwar 
 

a) wenn das Eigentum an einem Grundstück Gegenstand der 
Enteignung ist, das Grundstück nach Größe, grundbuchmäßi-
ger, katastermäßiger und sonst üblicher Bezeichnung; im Falle 
der Enteignung eines Grundstücksteils ist zu seiner Bezeich-
nung auf Vermessungsschriften (Vermessungsrisse und -
karten) Bezug zu nehmen, die von einer zu Fortführungsver-
messungen befugten Stelle oder von einem öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieur gefertigt sind, 

 
b) wenn ein anderes Recht an einem Grundstück Gegenstand ei-

ner selbstständigen Enteignung ist, dieses Recht nach Inhalt 
und grundbuchmäßiger Bezeichnung, 
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c) wenn ein persönliches Recht, das zum Erwerb, zum Besitz 

oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigt oder den Ver-
pflichteten in der Nutzung von Grundstücken beschränkt, Ge-
genstand einer selbstständigen Enteignung ist, dieses Recht 
nach seinem Inhalt und dem Grund seines Bestehens, 
 

d) die in § 86 Abs. 2 bezeichneten Gegenstände, wenn die Ent-
eignung auf diese ausgedehnt wird; 

 
5. bei der Belastung eines Grundstücks mit einem Recht die Art, den In-

halt, so weit er durch Vertrag bestimmt werden kann, sowie den Rang 
des Rechts, den Berechtigten und das Grundstück; 
 

6. bei der Begründung eines Rechts der in Nummer 4 Buchstabe c be-
zeichneten Art den Inhalt des Rechtsverhältnisses und die daran Be-
teiligten; 
 

7. die Eigentums- und sonstigen Rechtsverhältnisse vor und nach der 
Enteignung; 
 

8. die Art und Höhe der Entschädigungen und die Höhe der Ausgleichs-
zahlungen nach § 100 Abs. 5 Satz 4 und § 101 Abs. 1 Satz 2 mit der 
Angabe, von wem und an wen sie zu leisten sind; Geldentschädigun-
gen, aus denen andere von der Enteignung Betroffene nach § 97 Abs. 
4 zu entschädigen sind, müssen von den sonstigen Geldentschädi-
gungen getrennt ausgewiesen werden; 
 

9. bei der Entschädigung in Land das Grundstück in der in Nummer 4 
Buchstabe a bezeichneten Weise. 

 
(3) In den Fällen der §§ 111 und 112 Abs. 2 ist der Enteignungsbeschluss 
entsprechend zu beschränken. 
 
(4) Kann ein Grundstücksteil noch nicht entsprechend Absatz 2 Nr. 4 Buch-
stabe a bezeichnet werden, so kann der Enteignungsbeschluss ihn auf Grund 
fester Merkmale in der Natur oder durch Bezugnahme auf die Eintragung in 
einen Lageplan bezeichnen. Wenn das Ergebnis der Vermessung vorliegt, ist 
der Enteignungsbeschluss durch einen Nachtragsbeschluss anzupassen. 
 
(5) Ist im Grundbuch die Anordnung der Zwangsversteigerung oder der 
Zwangsverwaltung eingetragen, gibt die Enteignungsbehörde dem Vollstre-
ckungsgericht von dem Enteignungsbeschluss Kenntnis, wenn dem Enteig-
nungsantrag stattgegeben worden ist. 
 
 
 

 
 

Baugesetzbuch (BauGB) Stand November 2006 * FünfterTeil BauGB/ 1   * Seite 20 /26  
 (Für  angemeldete User  sind BauGB- Texte mit Kennzeichnung der BauGB- Änderungen sichtbar]) 



 

§ 114 (Lauf der Verwendungsfrist) 
 
(1) Die Frist, innerhalb der der Enteignungszweck nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 zu 
verwirklichen ist, beginnt mit dem Eintritt der Rechtsänderung. 
 
(2) Die Enteignungsbehörde kann diese Frist vor ihrem Ablauf auf Antrag ver-
längern, wenn 
 

1. der Enteignungsbegünstigte nachweist, dass er den Enteignungs-
zweck ohne Verschulden innerhalb der festgesetzten Frist nicht erfül-
len kann, oder 

 
2. vor Ablauf der Frist eine Gesamtrechtsnachfolge eintritt und der 

Rechtsnachfolger nachweist, dass er den Enteignungszweck inner-
halb der festgesetzten Frist nicht erfüllen kann. 

 
Der enteignete frühere Eigentümer ist vor der Entscheidung über die 
Verlängerung zu hören. 
 
 
§ 115 (Verfahren bei der Entschädigung durch Gewährung anderer 
Rechte) 
 
(1) Soll die Entschädigung des Eigentümers eines zu enteignenden Grund-
stücks nach § 101 festgesetzt werden und ist die Bestellung, Übertragung 
oder die Ermittlung des Werts eines der dort bezeichneten Rechte im Zeit-
punkt des Erlasses des Enteignungsbeschlusses noch nicht möglich, kann 
die Enteignungsbehörde, wenn es der Eigentümer unter Bezeichnung eines 
Rechts beantragt, im Enteignungsbeschluss neben der Festsetzung der Ent-
schädigung in Geld dem Enteignungsbegünstigten aufgeben, binnen einer 
bestimmten Frist dem von der Enteignung Betroffenen ein Recht der be-
zeichneten Art zu angemessenen Bedingungen anzubieten. 
 
(2) Bietet der Enteignungsbegünstigte binnen der bestimmten Frist ein Recht 
der bezeichneten Art nicht an oder einigt er sich mit dem von der Enteignung 
Betroffenen nicht, so wird ihm ein solches Recht auf Antrag zu Gunsten des 
von der Enteignung Betroffenen durch Enteignung entzogen. Die Enteig-
nungsbehörde setzt den Inhalt des Rechts fest, so weit dessen Inhalt durch 
Vereinbarung bestimmt werden kann. Die Vorschriften dieses Teils über das 
Verfahren und die Entschädigung sind entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Der Antrag nach Absatz 2 kann nur innerhalb von sechs Monaten nach 
Ablauf der bestimmten Frist gestellt werden. 
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§ 116 (Vorzeitige Besitzeinweisung) 
 
(1) Ist die sofortige Ausführung der beabsichtigten Maßnahme aus Gründen 
des Wohls der Allgemeinheit dringend geboten, so kann die  nteignungsbe-
hörde den Antragsteller auf Antrag durch Beschluss in den Besitz des von 
dem Enteignungsverfahren betroffenen Grundstücks einweisen. Die Besitz-
einweisung ist nur zulässig, wenn über sie in einer mündlichen Verhandlung 
verhandelt worden ist. Der Beschluss über die Besitzeinweisung ist dem An-
tragsteller, dem Eigentümer und dem unmittelbaren Besitzer zuzustellen. Die 
Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten 
Zeitpunkt wirksam. Auf Antrag des unmittelbaren Besitzers ist dieser Zeit-
punkt auf mindestens zwei Wochen nach Zustellung der Anordnung über die 
vorzeitige Besitzeinweisung an ihn festzusetzen. 
 
(2) Die Enteignungsbehörde kann die vorzeitige Besitzeinweisung von der 
Leistung einer Sicherheit in Höhe der voraussichtlichen Entschädigung und 
von der vorherigen Erfüllung anderer Bedingungen abhängig machen. Auf 
Antrag des Inhabers eines Rechts, das zum Besitz oder zur Nutzung des 
Grundstücks berechtigt, ist die Einweisung von der Leistung einer Sicherheit 
in Höhe der ihm voraussichtlich zu gewährenden Entschädigung abhängig zu 
machen. Die Anordnung ist dem Antragsteller, dem Besitzer und dem Eigen-
tümer zuzustellen. 
 
(3) Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und 
der Eingewiesene Besitzer. Der Eingewiesene darf auf dem Grundstück das 
von ihm im Enteignungsantrag bezeichnete Bauvorhaben ausführen und die 
dafür erforderlichen Maßnahmen treffen. 
 
(4) Der Eingewiesene hat für die durch die vorzeitige Besitzeinweisung ent-
stehenden Vermögensnachteile Entschädigung zu leisten, so weit die 
Nachteile nicht durch die Verzinsung der Geldentschädigung (§ 99 Abs. 3) 
ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschädigung werden durch die 
Enteignungsbehörde spätestens in dem in § 113 bezeichneten Beschluss 
festgesetzt. Wird der Beschluss über Art und Höhe der Entschädigung vorher 
erlassen, so ist er den in Absatz 2 Satz 3 bezeichneten Personen zuzustellen. 
Die Entschädigung für die Besitzeinweisung ist ohne Rücksicht darauf, ob ein 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt wird, zu dem in Absatz 1 Satz 4 
bezeichneten Zeitpunkt fällig. 
 
(5) Auf Antrag einer der in Absatz 2 Satz 3 bezeichneten Personen hat die 
Enteignungsbehörde den Zustand des Grundstücks vor der Besitzeinweisung 
in einer Niederschrift feststellen zu lassen, so weit er für die Besitzeinwei-
sungs- oder die Enteignungsentschädigung von Bedeutung ist. Den Beteilig-
ten ist eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden. 
(6) Wird der Enteignungsantrag abgewiesen, so ist die vorzeitige Besitzein-
weisung aufzuheben und der vorherige unmittelbare Besitzer wieder in den 
Besitz einzuweisen. Der Eingewiesene hat für alle durch die vorzeitige Be-
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sitzeinweisung entstandenen besonderen Nachteile Entschädigung zu leis-
ten. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
 
§ 117 (Ausführung des Enteignungsbeschlusses) 
 
(1) Ist der Enteignungsbeschluss oder sind die Entscheidungen nach § 112 
Abs. 2 nicht mehr anfechtbar, so ordnet auf Antrag eines Beteiligten die Ent-
eignungsbehörde die Ausführung des Enteignungsbeschlusses oder der Vo-
rabentscheidung an (Ausführungsanordnung), wenn der durch die Enteig-
nung Begünstigte die Geldentschädigung, im Falle der Vorabentscheidung 
die nach § 112 Abs. 2 Satz 2 festgesetzte Vorauszahlung gezahlt oder in zu-
lässiger Weise unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme hinterlegt hat. 
Auf Antrag des Entschädigungsberechtigten kann im Falle des § 112 Abs. 2 
die Enteignungsbehörde die Ausführungsanordnung davon abhängig ma-
chen, dass der durch die Enteignung Begünstigte im Übrigen für einen ange-
messenen Betrag Sicherheit leistet. 
 
(2) In den Fällen des § 111 ist auf Antrag eines Beteiligten die Ausführungs-
anordnung zu erlassen, wenn der durch die Enteignung Begünstigte den zwi-
schen den Beteiligten unstreitigen Entschädigungsbetrag gezahlt oder in zu-
lässiger Weise unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme hinterlegt hat. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, so weit sich nicht aus der Einigung etwas 
anderes ergibt. 
 
(3) Im Falle des § 113 Abs. 4 ist auf Antrag eines Beteiligten die Ausfüh-
rungsanordnung zu erlassen, wenn der durch die Enteignung Begünstigte die 
im Enteignungsbeschluss in Verbindung mit dem Nachtragsbeschluss festge-
setzte Geldentschädigung gezahlt oder zulässigerweise unter Verzicht auf 
das Recht der Rücknahme hinterlegt hat. Der Nachtragsbeschluss braucht 
nicht unanfechtbar zu sein. 
 
(4) Die Ausführungsanordnung ist allen Beteiligten zuzustellen, deren 
Rechtsstellung durch den Enteignungsbeschluss betroffen wird. Die Ausfüh-
rungsanordnung ist der Gemeinde abschriftlich mitzuteilen, in deren Bezirk 
das von der Enteignung betroffene Grundstück liegt. § 113 Abs. 5 gilt ent-
sprechend. 
 
(5) Mit dem in der Ausführungsanordnung festzusetzenden Tag wird der bis-
herige Rechtszustand durch den im Enteignungsbeschluss geregelten neuen 
Rechtszustand ersetzt. Gleichzeitig entstehen die nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 
begründeten Rechtsverhältnisse; sie gelten von diesem Zeitpunkt an als zwi-
schen den an dem Rechtsverhältnis Beteiligten vereinbart. 
 
(6) Die Ausführungsanordnung schließt die Einweisung in den Besitz des 
enteigneten Grundstücks und des Ersatzlands zu dem festgesetzten 
Tag ein. 
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(7) Die Enteignungsbehörde übersendet dem Grundbuchamt eine beglaubig-
te Abschrift des Enteignungsbeschlusses und der Ausführungsanordnung 
und ersucht es, die Rechtsänderungen in das Grundbuch einzutragen. 
 
 
§ 118 (Hinterlegung) 
 
(1) Geldentschädigungen, aus denen andere Berechtigte nach § 97 Abs. 4 zu 
befriedigen sind, sind unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme zu hinter-
legen, so weit mehrere Personen auf sie Anspruch haben und eine Einigung 
über die Auszahlung nicht nachgewiesen ist. Die Hinterlegung erfolgt bei dem 
Amtsgericht, in dessen Bezirk das von der Enteignung betroffene Grundstück 
liegt; § 2 des Zwangsversteigerungsgesetzes gilt entsprechend. 
 
(2) Andere Vorschriften, nach denen die Hinterlegung geboten oder statthaft 
ist, werden hierdurch nicht berührt. 
 
 
§ 119 (Verteilungsverfahren) 
 
(1) Nach Eintritt des neuen Rechtszustands kann jeder Beteiligte sein Recht 
an der hinterlegten Summe gegen einen Mitbeteiligten, der dieses Recht be-
streitet, vor den ordentlichen Gerichten geltend machen oder die Einleitung 
eines gerichtlichen Verteilungsverfahrens beantragen. 
 
(2) Für das Verteilungsverfahren ist das Amtsgericht zuständig, in dessen 
Bezirk das von der Enteignung betroffene Grundstück liegt; in Zweifelsfällen 
gilt § 2 des Zwangsversteigerungsgesetzes entsprechend. 
 
(3) Auf das Verteilungsverfahren sind die Vorschriften über die Verteilung des 
Erlöses im Falle der Zwangsversteigerung mit folgenden Abweichungen ent-
sprechend anzuwenden: 
 

1. Das Verteilungsverfahren ist durch Beschluss zu eröffnen; 
 
2. die Zustellung des Eröffnungsbeschlusses an den Antragsteller gilt als 

Beschlagnahme im Sinne des § 13 des Zwangsversteigerungsgeset-
zes; ist das Grundstück schon in einem Zwangsversteigerungs- oder 
Zwangsverwaltungsverfahren beschlagnahmt, so hat es hierbei sein 
Bewenden;  
 

3. das Verteilungsgericht hat bei Eröffnung des Verfahrens von Amts 
wegen das Grundbuchamt um die in § 19 Abs. 2 des Zwangsverstei-
gerungsgesetzes bezeichneten Mitteilungen zu ersuchen; in die be-
glaubigte Abschrift des Grundbuchblatts sind die zurzeit der Zustel-
lung des Enteignungsbeschlusses an den Enteigneten vorhandenen 
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Eintragungen sowie die später eingetragenen Veränderungen und Lö-
schungen aufzunehmen; 
 

4. bei dem Verfahren sind die in § 97 Abs. 4 bezeichneten Entschädi-
gungsberechtigten nach Maßgabe des § 10 des Zwangsversteige-
rungsgesetzes zu berücksichtigen, wegen der Ansprüche auf wieder-
kehrende Nebenleistungen jedoch nur für die Zeit bis zur Hinterle-
gung. 

 
(4) So weit auf Grund landesrechtlicher Vorschriften die Verteilung des Erlö-
ses im Falle einer Zwangsversteigerung nicht von dem Vollstreckungsgericht, 
sondern von einer anderen Stelle wahrzunehmen ist, kann durch Landesrecht 
bestimmt werden, dass diese andere Stelle auch für das Verteilungsverfahren 
nach den Absätzen 1 bis 3 zuständig ist. Wird die Änderung einer Entschei-
dung dieser anderen Stelle verlangt, so ist die Entscheidung des Vollstre-
ckungsgerichts nachzusuchen. Die Beschwerde findet gegen die Entschei-
dung des Vollstreckungsgerichts statt. 
 
 
§ 120 (Aufhebung des Enteignungsbeschlusses) 
 
(1) Ist die Ausführungsanordnung noch nicht ergangen, so hat die Enteig-
nungsbehörde den Enteignungsbeschluss auf Antrag aufzuheben, wenn der 
durch die Enteignung Begünstigte die ihm durch den Enteignungsbeschluss 
auferlegten Zahlungen nicht innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt ge-
leistet hat, in dem der Beschluss unanfechtbar geworden ist. Antragsberech-
tigt ist jeder Beteiligte, dem eine nicht gezahlte Entschädigung zusteht oder 
der nach § 97 Abs. 4 aus ihr zu befriedigen ist. 
 
(2) Vor der Aufhebung ist der durch die Enteignung Begünstigte zu hören. 
Der Aufhebungsbeschluss ist allen Beteiligten zuzustellen und der Gemeinde 
und dem Grundbuchamt abschriftlich mitzuteilen. 
 
 
§ 121 (Kosten) 
 
(1) Der Antragsteller hat die Kosten zu tragen, wenn der Antrag auf Enteig-
nung abgelehnt oder zurückgenommen wird. Wird dem Antrag auf Enteig-
nung stattgegeben, so hat der Entschädigungsverpflichtete die Kosten zu tra-
gen. Wird einem Antrag auf Rückenteignung stattgegeben, so hat der von der 
Rückenteignung Betroffene die Kosten zu tragen. Wird ein Antrag eines sons-
tigen Beteiligten abgelehnt oder zurückgenommen, sind diesem die durch die 
Behandlung seines Antrags verursachten Kosten aufzuerlegen, wenn sein 
Antrag offensichtlich unbegründet war. 
 
(2) Kosten sind die Kosten des Verfahrens und die zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der 
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Beteiligten. Die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines 
sonstigen Bevollmächtigten sind erstattungsfähig, wenn die Zuziehung eines 
Bevollmächtigten notwendig war. Aufwendungen für einen Bevollmächtigten, 
für den Gebühren und Auslagen gesetzlich nicht vorgesehen sind, können 
nur bis zur Höhe der gesetzlichen Gebühren und Auslagen von Rechtsbei-
ständen erstattet werden. 
 
(3) Aufwendungen, die durch das Verschulden eines Erstattungsberechtigten 
entstanden sind, hat dieser selbst zu tragen; das Verschulden eines Vertre-
ters ist dem Vertretenen zuzurechnen. 
 
(4) Die Kosten des Verfahrens richten sich nach den landesrechtlichen Vor-
schriften. Die Enteignungsbehörde setzt die Kosten im Enteignungsbeschluss 
oder durch besonderen Beschluss fest. Der Beschluss bestimmt auch, ob die 
Zuziehung eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten not-
wendig war. 
 
 
§ 122 (Vollstreckbarer Titel) 
 
(1) Die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung 
über die Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten findet 
statt 
 

1. aus der Niederschrift über eine Einigung wegen der in ihr bezeichne-
ten Leistungen; 
 

2. aus nicht mehr anfechtbarem Enteignungsbeschluss wegen der zu 
zahlenden Geldentschädigung oder einer Ausgleichszahlung; 
 

3. aus einem Beschluss über die vorzeitige Besitzeinweisung oder deren 
Aufhebung wegen der darin festgesetzten Leistungen. 

 
Die Zwangsvollstreckung wegen einer Ausgleichszahlung ist erst zulässig, 
wenn die Ausführungsanordnung wirksam und unanfechtbar geworden ist. 

 
(2) Die vollstreckbare Ausfertigung wird von dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des Amtsgerichts erteilt, in dessen Bezirk die Enteignungsbe-
hörde ihren Sitz hat und, wenn das Verfahren bei einem Gericht anhängig ist, 
von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts. In den Fällen 
der §§ 731, 767 bis 770, 785, 786 und 791 der Zivilprozessordnung tritt das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Enteignungsbehörde ihren Sitz hat, an die 
Stelle des Prozessgerichts. 
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